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Ihr Antrag vom 23.05.2019 nach dem Verbraucherinformationsgesetz über die letzten le-

bensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen zum Betrieb DIE EINS - Restaurant 
& 

Cate-

ring, Berlin - VIG 416/2019 -

Sehr geehrter ███ ██████ ▋

hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihres o.g. Antrags am 23.05.2019 , auf Zugang zu den bei 

uns vorliegenden Informationen in Bezug auf Ergebnisse von durchgeführten Hygienekontrollen 

bzw. lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen bei dem o. g. Betrieb. 

Wir prüfen derzeit Ihr Ersuchen nach den Vorgaben des VIG und möchten Sie hiermit auf Folgen-

des ausdrücklich hinweisen: 

~. Aufgrund der Tatsache , dass Sie Ihren Antrag über die Internetplattform „Topf Secret" gestellt 

haben, vermuten wir, dass eine Veröffentlichung der von Ihnen beantragten Unterlagen auf 

der \nternetp\attform bezweckt wird. Diese Vermutung ergibt sich insbesondere aus der Ziel-

setzung 
der Plattform, 

die nach Durchsicht des Inhalts deutlich wird. Wir möchten Sie darauf 

hinweisen , 
dass die Bewertung die durch die Plattform zu einem etwaigen Veröffentlichungs-

recht 

vertreten wird (siehe unter https://www.foodwatch.org/de/informieren/topf-secret/fragen-

und-antworten/: Fragen und Antworten bei Frage: ,,Dürfen die Dokumente veröffentlicht wer-

den?") nicht zutreffend ist. 

Das VIG sieht nämlich ein Veröffentlichungsrecht der Antragsteller gerade nicht vor. 

Wir möchten Sie daher vorsorglich, für den Fall einer Herausgabe der von Ihnen beantragten 

Informationen, darauf hinweisen, dass Ihnen die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer weiterer 

Verwendung der Informationen selbst obliegt. 

2. Sie widersprechen im Rahmen Ihres Antrages weiterhin ~usdrücklich der Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten an Dritte. Ihren Widerspruch können wir nicht ausnahmslos gelten 
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Sie erfolgen wird. 

Sollte das nicht der Fall sein, bitten wir um entsprechende Mitteilung. 

5. Schließlich bitten wir um Verständnis dafür, dass die weitere Bearbeitung Ihres Antrages et-

was Zeit in Anspruch nehmen wird. Nach dem VIG -  insbesondere § 5 Abs . 1, Abs. 4 S. 2 -

sind wir mindestens dazu verpflichtet, dem betroffenen Dritten vorab unsere Entscheidung be-

kannt zu geben und diesem einen ausreichenden Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen 

einzuräumen 
(§ 

5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 4 S. 2 VlG) . Die von § 5 Abs. 2 VIG vorgegebene 

Bearbeitungsfrist stellt dabei lediglich eine Regelfrist dar, die in besonderen Fällen über-

schritten __ werden kann. Aufgrund der hohen Anzahl ähnlich gelagerter Informationsbegehren 

ist eine Uberschreitung des in § 5 Abs. 2 VIG genannten Zeitraums unvermeidbar. 

Mit 
freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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